
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlich  

Willkommen! 
 

 

Bitte beachten  

Sie, bei uns gilt: 
 



 

 

 

 

 

2G Regel:  
Derzeit gilt am Chiemgau-Coaster und in unseren Gastronomie-Bereichen der Hofalm, 

die 2G-Regel. Zutritt haben nur Personen, die geimpft oder genesen sind und dies auch 

mit Dokumenten nachweisen. Kinder, die jünger als 14 Jahre sind und Schüler bis 

einschl. 17 Jahre mit Vorlage eines Schülerausweises, sind von der 2G-Nachweispflicht 

befreit! 

FFP2 Maskenpflicht  
Jeder Gast (auch Kinder) muss eine FFP2-Maske im Kassen-, Ansteh- und 

Ausstiegsbereich des Chiemgau-Coasters tragen. 

Darüber hinaus gilt generell: 
• Mindestabstand: 1,5 m 

• Husten- und Niesetikette einhalten 

• Hände häufig waschen und desinfizieren 

• Atteste zur Maskenbefreiung werden nicht akzeptiert  

oder 

geimpft genesen 

mit 

Nachweis 
ab 15 Jahre 



Gastronomie: 

2G-Regel im Innen- und Außenbereich, FFP2 Maskenpflicht im Bereich der Gastronomie, 

am Tisch darfst Du Deine Maske abnehmen 

 

Wir danken allen für Euer Verständnis gegenüber diesen Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie. 

 

 

Englisch: 

2G: People who have recovered from COVID or are fully vaccinated 

will be admitted. You must have verifiable evidence with you. You 

may need a smartphone, but at least a certificate with a printed QR 

code and ID.  Young people up to the age of 14 do not need proof. 

Mask requirement: Every guest (including children)  

must wear an FFP2 mask in the queuing  

and exit areas of the Coaster. 


